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'bcgantts erst leise zu rufen. „Nein, halt ein, gutmüthige Imagination,

keinen Schritt weiter, du wandelst auf irrer Bahn !" riefs dann
laut beim Lesen des Rapportschlusses. Weit entfernt, Zürichs Schulwesen

Anerkennung zu zollen, bezweckt jene Stelle eine recht tiefe
Heruntersetzung des berner'schen hinsichtlich deS kirchlichen Punktes
— bis zur Erbärmlichkeit; weit stehe dieses noch unter dem längst
gerichteten zürcher'schen. Dabei muß einem nicht nur die Noth-
wendigkeit der am Haupte vorgenommenen Reformation einleuchten,
sondern auch eine solche an den Gliedern mittelst der „Kommissariats-
konferenzen" in ihrer Dringlichkeit erscheinen. — Die reformatorischen
Vorschläge, wie sie sich von selbst aus dem Schluß deS Rapportes
ergeben würden ließen sich zu dem uinfa^enden rcduziren : In
Erwägung, daß alle sogenannten Verbesserungen im Volksschulwesen nur
im Unwesentlichen etwas mehr leisten, als die alte Schule, hingegen
in erzieherischer und religiös-sittlicher Beziehung ein großer
Rückschritt sind, so liegt das Heil einzig in ihrer Wiederversetzung in den
Zustand vor der Regeneration, das heißt, die alte Volksschule
in allen ihren Einrichtungen, mit ihrer Stellung deö
Lehrers, sowol der ökonomischen als derjenigen zum
Geistlichen, muß wieder eingeführt werden. — Wir können

nicht umhin, noch einzelne Punkte weiter zu berühren, «à Gang
durch „Noth und Sorge" wird als ein vorzügliches Befähigungsmittel

zu einer fruchtbringenden religiösen Wirksamkeit qualifiz'irt.
Daraus ergäbe sich, daß die Anzahl der Lehrer noch zu gering sei,
die sich in dem traurigem Falle befinden, durch Noth und ^orge zu
gehen, und daß zu dem Ende anstatt ein über Noth und ^orge
erhebendes Minimum ein in Noth und Sorge hinabdrückcnvcs Maximum

der Lehrerbesoldungen festzusetzen sei. Konsequenterweise müßte
ihm dann auch jedes anderweitige Einkommen oder Besitz von Vermögen
nicht gestattet sein. In staatsökonomischer Beziehung gebührt dieser
Entdeckung wahrhaftig das Kreuz eines Verdienstordens. Schade nur,
daß die undankbare Republik keine solchen erthcilt. Um so höher
müßte sich aber das Verdienst deS Hrn. Referenten stellen, wenn er
in seiner Entdeckung noch den Fortschritt machen würde, daß sie sich

noch in um so höherm Grade auf die Geistlichen anwenden ließe, als
der Beruf derselben sich einzig auf daö religiöse Gebiet beschränkt,
während der Lehrer neben dem Fache der Religion noch anderes zu
lehren habe.

^ '
(Schluß folgt.)

Schnl-Ehronik.

Eidgenossenschaft. Laut vorliegenden Berichten nimmt die
Schweiz bei der ^chulausstellung in London eine sehr ehrenvolle
Stelle ein. Namentlich sollen sich viele praktische Einrichtungen in
Bezug auf ^chulhausbautcn bemerkbar machen, wie ebenso neue
gymnastische Gerätschaften, Hülfsmittcl zur Veranschaulichung des

geometrischen Unterrichts u. f. w. Der Katalog der Ausstellung ist
bereits im Drucke erschienen.
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